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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Verordnung über die Genehmigung und 
Anerkennung von Ersatzschulen 

(Ersatzschulgenehmigungsverordnung – ESGAV) 

Vom 18. Juli 2003 
(GVBl. II S. 434) 

Auf Grund des § 121 Abs. 10 des Brandenburgischen Schulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 
(GVBl. I S. 78) verordnet der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

§ 1 
Antragstellung 

(1) Die Genehmigung zur Errichtung oder zur Änderung einer 
Ersatzschule ist vom Schulträger in der Regel spätestens bis 
zum 30. September des der geplanten Eröffnung vorangehen-
den Schuljahres schriftlich in zweifacher Ausfertigung zu be-
antragen. Bei der erstmaligen Errichtung einer Schule durch 
einen Schulträger, der bisher noch keine Schule errichtet hat, 
bei der Errichtung einer Grundschule mit einer besonderen pä-
dagogischen Konzeption oder bei der zusätzlichen Beantra-
gung eines Schulversuchs soll der Antrag mindestens sechs 
und höchstens zwölf Monate vor dem oben genannten Termin 
gestellt werden. 

(2) Der Antrag auf Genehmigung der Errichtung einer Ersatz-
schule, auf Genehmigung einer weiteren Schulform innerhalb 
einer bereits genehmigten Ersatzschule, eines weiteren Bil-
dungsganges, einer weiteren Fachrichtung oder eines weiteren 
Berufes innerhalb einer bereits genehmigten Schulform, eines 
Trägerwechsels oder die Ausweitung des Schulbetriebs auf ei-
ne weitere Unterrichtsstätte muss bei dem für Schule zuständi-
gen Ministerium eingereicht werden. Ein Antrag auf Genehmi-
gung von Zusatzkursen zum Erwerb der Fachhochschulreife in 
beruflichen Bildungsgängen oder die Änderung der mit Be-
scheid genehmigten pädagogischen Konzeption oder einer wei-
teren Genehmigungsvoraussetzung gemäß § 121 Abs. 2 bis 5 
des Brandenburgischen Schulgesetzes muss beim regional zu-
ständigen staatlichen Schulamt gestellt werden. Ein Wechsel 
der vertretenden Person oder ein Wechsel der Schulleiterin 
oder des Schulleiters muss dem für Schule zuständigen Minis-
terium zuvor angezeigt werden. Nach erfolgter Genehmigung 
muss der Betriebsbeginn in dem beantragten Schuljahr erfol-
gen; ansonsten erlischt die Genehmigung. Erfolgt der Betriebs-
beginn im begründeten Ausnahmefall nicht zu Beginn des 
Schuljahres, muss dies ebenfalls schriftlich beantragt und be-
gründet werden. 

(3) Der Antrag muss die folgenden Angaben enthalten: 

1. Bezeichnung des Schulträgers: 

a) bei natürlichen Personen: Name und Vorname, Ge-
burtsort und Geburtstag sowie die Anschrift, 

b) bei juristischen Personen: Name, Rechtsform, Sitz und 
vertretungsberechtigte Personen, 

2. Bezeichnung der Schulform, der Schulstufe und gegebe-
nenfalls des Bildungsganges sowie der besonderen pädago-
gischen Prägung, 

3. Bezeichnung der Schule gemäß § 118 Abs. 2 des Branden-
burgischen Schulgesetzes, 

4. Anschrift des Schulstandortes, 

5. pädagogische Konzeption der Schule mit Angaben über die 
Inhalte, die Methoden, die Organisation von Unterricht und 
Erziehung und gegebenenfalls über die religiöse oder welt-
anschauliche Ausrichtung der Schule; für Grundschulen 
ohne religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung ist der 
Konzeption gemäß Artikel 7 Abs. 5 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland eine Begründung für das 
besondere pädagogische Interesse an dieser Schule beizu-
fügen, 

6. Benennung der Schulleiterin oder des Schulleiters und der 
Lehrkräfte unter Angabe von Namen und Vornamen, Ge-
burtsort und Geburtstag, der Examina sowie des geplanten 
Einsatzes, 

7. Angaben zur Gewährleistung von Formen der Mitwirkung 
von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, 

8. Angaben zur gesundheitlichen Betreuung der Schülerinnen 
und Schüler, 

9. Angaben zur Lage, Anzahl, Größe und Ausstattung der 
Unterrichtsräume und anderer erforderlicher Räumlichkei-
ten sowie zur Größe und Beschaffenheit der Außenanlagen, 

10. Angaben zur Finanzierung des Schulbetriebes und – soweit 
ein Schulgeld erhoben wird – Angaben zu dessen Höhe so-
wie zur Schulgeldbefreiung und Schulgeldermäßigung. 

(4) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf des Schulträgers, bei juristi-
schen Personen des privaten Rechts die Satzung oder der 
Gesellschaftsvertrag, ein Auszug aus dem Vereins- oder 
Handelsregister sowie tabellarische Lebensläufe der vertre-
tungsberechtigten Personen, 

2. für die Schulleiterin oder den Schulleiter und die Lehrkräf-
te Nachweise über die Ausbildung, die Ablegung von Prü-
fungen gemäß § 121 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes und gegebenenfalls Nachweise über die Teil-
nahme an Fort- und Weiterbildungen, 

3. Führungszeugnisse gemäß § 30 Abs. 1 des Bundeszentral-
registergesetzes für den Schulträger, bei juristischen Perso-
nen des privaten Rechts für die vertretungsberechtigten 
Personen sowie für die Schulleiterin oder den Schulleiter, 
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4. Erklärungen, Unterlagen oder eigene Konzeptionen 

a) zum Umfang der Verwendung der für Schulen in öf-
fentlicher Trägerschaft geltenden Rahmenlehrpläne 
oder zu eigenen Entwicklungen curricularer Vorgaben, 
insbesondere für die Umsetzung einer besonderen pä-
dagogischen Konzeption, für zusätzlichen Unterricht 
bei einer entsprechenden Schwerpunktbildung oder für 
den Unterricht in Fächern, die nicht in der für Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft geltenden Stundentafel ent-
halten sind, 

b) im Fall von dauerhaft geplanten Abweichungen von 
den für den Bildungsgang der vergleichbaren Schule in 
öffentlicher Trägerschaft geltenden Regelungen über 
die Aufnahmevoraussetzungen, die Stundentafel, die 
Versetzungsentscheidungen, Prüfungen, Erwerb der 
Abschlüsse, Teilnahme an einer landesweiten Schul-
evaluation und gegebenenfalls praktische Ausbildungs-
abschnitte, 

c) darüber, dass dem Schulträger bekannt ist, dass für die 
spätere Zuerkennung der staatlichen Anerkennung au-
ßer bei genehmigten Abweichungen die in Buchstabe b 
genannten Regelungen für Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft einzuhalten sind, 

5. ein Nachweis über die Nutzungsrechte an den Schulräumen, 

6. die mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den 
hauptberuflichen Lehrkräften vorgesehenen Arbeitsverträge, 

7. der Haushaltsvoranschlag der Schule sowie ein Nachweis 
über die Aufbringung der Eigenleistung für mindestens 
zwei Jahre; bei bewährten Schulträgern kann das für Schu-
le zuständige Ministerium auf diesen Nachweis verzichten, 

8. die jeweiligen Abnahmeprotokolle der fachlich zuständi-
gen Behörden für die Bau-, Gesundheits-, Arbeitsschutz-
und Brandschutzabnahme der durch die Ersatzschule ge-
nutzten Räumlichkeiten, 

9. die Erklärung des Schulträgers, dass die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften zur Gesundheitsfürsorge für die Schü-
lerinnen und Schüler gewährleistet wird. 

(5) Die Befugnis des für Schule zuständigen Ministeriums,
sich weiterer Beweismittel gemäß § 26 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Brandenburg zu bedienen, bleibt 
unberührt. Werden Unterlagen gemäß den Absätzen 3 und 4, 
die aus wichtigen Gründen nicht zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung vorliegen konnten, nicht bis spätestens zum 15. Mai 
des Folgejahres eingereicht, kann das Verfahren eingestellt 
werden. 

(6) Schulen müssen in gemeinsamen Gebäuden untergebracht 
werden. Im Ausnahmefall kann der Unterricht in getrennten 
Gebäuden oder Anlagen für Unterrichtszwecke genehmigt 
werden, wenn dies der pädagogischen Konzeption entspricht 
und die Genehmigungsvoraussetzungen insgesamt erfüllt wer-
den. 

§ 2 
Entscheidung über den Antrag 

(1) Zu den äußeren Einrichtungen der Ersatzschulen im Sinne
des § 121 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
gehören die Schulgebäude, das Schulinventar und die Lehr-
und Lernmittel. 

(2) Innere Einrichtungen im Sinne des § 121 Abs. 2 Nr. 1 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes sind insbesondere die jewei-
lige Anzahl der Unterrichtsstunden in der Stundentafel, die Re-
gelungen zur zeitlichen Organisation des Schuljahres und des 
Bildungsganges insgesamt, einschließlich der Schulferien, die 
Gliederung der Schule nach Klassenverbänden, Kursen oder 
anderen Formen der Differenzierung des Unterrichts und die 
Mitwirkungsrechte der Eltern, der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Lehrkräfte bei der Gestaltung der Schule. Die Lehr-
und Erziehungsziele einer Ersatzschule stehen nicht hinter de-
nen einer entsprechenden Schule in öffentlicher Trägerschaft 
zurück, wenn sie nach der Beurteilung des für Schule zuständi-
gen Ministeriums denjenigen der Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft gleichwertig sind. 

(3) Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 2 Nr. 3 des Branden-
burgischen Schulgesetzes sind erfüllt, wenn ein sozial ausgewo-
genes Schulgeld erhoben wird, das jeder Schülerin und jedem 
Schüler unabhängig von ihren oder seinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen den freien Zugang zur Ersatzschule ermöglicht. 

(4) Die Erfordernisse des § 121 Abs. 3 Nr. 3 des Brandenburgi-
schen Schulgesetzes sind erfüllt, wenn die Vergütung der Lehr-
kraft mindestens 75 vom Hundert des Gehaltes der vergleich-
baren im öffentlichen Dienst stehenden Lehrkraft beträgt; sie 
soll aber nicht geringer als 90 vom Hundert des Anfangsgehal-
tes der vergleichbaren Lehrkraft sein. Bei einer nach Satz 1 er-
forderlichen Berechnung der Vergütung und des Dienstalters 
sind, wenn es sich um Angestellte handelt, die Vorschriften des 
Landes Brandenburg für die Vergütung der Lehrkräfte im An-
gestelltenverhältnis sinngemäß heranzuziehen. Handelt es sich 
um Beamte öffentlich-rechtlicher Körperschaften, so sind die 
beamtenrechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg ent-
sprechend anzuwenden. 

(5) Unabhängig von den Genehmigungsvoraussetzungen hat der 
Schulträger den allgemeinen gesetzlichen und ordnungsbehörd-
lichen Anforderungen, die zum Schutz der Allgemeinheit vor 
Schäden und Gefahren zu fordern sind, zu folgen. Dazu gehören 

a) der bauliche und hygienische Zustand der Schulgebäude, 
b) die gesundheitliche Betreuung der Schülerinnen und Schü-

ler sowie der Lehrkräfte, 
c) die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit des Schulträgers 

nach § 121 Abs. 6 des Brandenburgischen Schulgesetzes. 

(6) Über die Genehmigung ergeht ein Bescheid. Damit wird 
das für die Schule regional zuständige staatliche Schulamt für 
die Aufsicht über die Einhaltung der Genehmigungsvorausset-
zungen gemäß § 130 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulge-
setzes zuständig. 
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§ 3 
Betrieb der Ersatzschule 

(1) Mit der Genehmigung zur Errichtung der Ersatzschule er-
hält die Ersatzschule das Recht, Schülerinnen und Schüler auf-
zunehmen. Aufnahme und Entlassung schulpflichtiger Schüle-
rinnen und Schüler sind dem für den Wohnort oder die Arbeits-
oder Ausbildungsstätte der Schülerin oder des Schülers zustän-
digen staatlichen Schulamt anzuzeigen. 

(2) Strebt die Ersatzschule eine staatliche Anerkennung an, 
muss sie sich Überprüfungen der staatlichen Schulaufsicht im 
Hinblick auf den Nachweis der dauerhaften Einhaltung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen unterziehen und dafür die not-
wendigen Angaben machen. 

(3) Schulträger, die die Ferien abweichend von der Ferienrege-
lung für Schulen in öffentlicher Trägerschaft regeln wollen, 
müssen dies dem für Schule zuständigen Ministerium vorher 
anzeigen. 

(4) Die Absicht, die Ersatzschule aufzulösen, muss der Schul-
träger spätestens sechs Monate vor dem beabsichtigten Ende 
des Schulbetriebs dem für Schule zuständigen Ministerium an-
zeigen. Der Schulträger muss, insbesondere hinsichtlich des 
Zeitpunktes der Auflösung, dafür sorgen, dass der Wechsel der 
Schülerinnen und Schüler in andere Schulen nicht unnötig er-
schwert wird. Wird der Betrieb aus unvorhergesehenen Grün-
den eingestellt, so ist dies dem für Schule zuständigen Ministe-
rium unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Der Wechsel der Trägerschaft für eine Ersatzschule ist dem 
für Schule zuständigen Ministerium vom übergebenden Schul-
träger spätestens fünf Monate vor dem Zeitpunkt des Träger-
wechsels anzuzeigen. Der Antrag des übernehmenden Schul-
trägers auf Genehmigung zur Fortführung der Ersatzschule mit 
den Angaben gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 10 sowie mit den 
Unterlagen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1, 3, 5, 6, 7 und 9 ist spätes-
tens drei Monate vor dem Zeitpunkt des Trägerwechsels bei 
dem für Schule zuständigen Ministerium einzureichen. Die 
Antragsunterlagen sind spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt des Trägerwechsels durch den Übertragungsvertrag mit 
den Regelungen zur Übergabe oder Übernahme der Schule zu 
ergänzen. Zum Rechtsträgerwechsel wird an den übergebenden 
Schulträger und an den übernehmenden Schulträger durch das 
für Schule zuständige Ministerium ein Bescheid erteilt. 

§ 4 
Anerkennung der Ersatzschule 

(1) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschu-
le ist vom Schulträger bei dem für Schule zuständigen Ministe-
rium schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein Überblick über die Schülerzahlentwicklung und die 
Entwicklung des Lehrkräftebestandes und Anzahl und In-
halt der Lehrkräftefortbildungen seit Eröffnung der Schule, 

2. ein Nachweis über die Umsetzung der genehmigten Stun-
dentafeln des jeweiligen Bildungsganges, bei beruflichen 

Bildungsgängen einschließlich der Realisierung der Prakti-
kumsvorgaben, 

3. ein Bericht über die Ergebnisse der bisherigen Abschluss-
prüfungen, 

4. ein Bericht über die Entwicklung der Schulräume und die 
sächliche Ausstattung, einschließlich der Unterrichtsmittel 
und 

5. eine Selbstevaluation zum Stand der Entwicklung der pä-
dagogischen Konzeption, soweit Abweichungen von den 
Regelungen einer entsprechenden Schule in öffentlicher 
Trägerschaft oder eine besondere pädagogische Konzep-
tion genehmigt wurden. 

(2) Der Antrag kann eingereicht werden 

1. für Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I und beruf-
liche Bildungsgänge ohne Abschlussprüfung bis spätestens 
zum 30. September des Schuljahres, in dem die Eintritts-
klasse das letzte Schuljahr des Bildungsganges erreicht, 

2. für die gymnasiale Oberstufe, das Kolleg, die Abendschule 
der Sekundarstufe II und berufliche Bildungsgänge mit Ab-
schlussprüfung frühestens nach Vorliegen der Ergebnisse 
des erfolgreichen Absolvierens einer Nichtschülerprüfung 
für die Eintrittsklasse in den jeweiligen Bildungsgang sowie 

3. bei einjährigen Bildungsgängen frühestens am 30. September 
im zweiten Betriebsjahr des genehmigten Bildungsganges. 

(3) Bewährten Schulträgern, die im Land Brandenburg ohne we-
sentliche Beanstandungen eine anerkannte Ersatzschule betrei-
ben, kann für eine gleichartige Ersatzschule an einem anderen 
Standort auf Antrag an das für Schule zuständige Ministerium 
die Anerkennung verliehen werden, wenn der erste Schülerjahr-
gang die letzte Jahrgangsstufe der Schule erreicht hat. Der An-
trag soll so frühzeitig wie möglich gestellt werden, jedoch 
spätestens, wenn der erste Schülerjahrgang die vorletzte Jahr-
gangsstufe der Schule erreicht hat. Im begründeten Ausnahme-
fall kann dieses Verfahren auch für eine Ersatzschule angewen-
det werden, die von einem Schulträger neu errichtet worden ist. 

(4) Über die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten Er-
satzschule ergeht ein Bescheid. Im Anerkennungsbescheid ist 
die Schulform und bei Schulen mit gymnasialer Oberstufe oder 
bei Abendschulen der Sekundarstufe II die Schulstufe oder bei 
beruflichen Schulen der Bildungsgang, die Fachrichtung oder 
der Beruf auszuweisen, auf die oder den sich die Anerkennung 
bezieht. Bei beruflichen Schulen kann die Anerkennung zu-
nächst allein für einen Beruf eines Bildungsganges in der Be-
rufsfachschule oder für eine Fachrichtung in der Fachoberschu-
le oder der Fachschule erteilt werden. 

§ 5 
Übergangsvorschrift 

(1) Die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung gestellten und 
noch nicht abschließend beschiedenen Anträge auf Genehmi-
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gung zur Errichtung oder Änderung einer Ersatzschule gelten 
als Anträge im Sinne von § 1. 

(2) Im Schuljahr 2003/04 erfolgt die staatliche Anerkennung ei-
ner gymnasialen Oberstufe auf der Grundlage der bisher gelten-
den Bestimmungen. Abweichend von diesen Bestimmungen 
soll jedoch der Antrag so frühzeitig wie möglich eingereicht 
werden. 

§ 6 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2003 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Ersatzschulgenehmigungsverord-
nung vom 30. Juni 1997 (GVBl. II S. 608), geändert durch Ver-
ordnung vom 15. August 2001 (GVBl. II S. 539), außer Kraft. 

Potsdam, den 18. Juli 2003 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

In Vertretung 
Frank Szymanski 

Erste Verordnung zur Änderung 
der Grundschulverordnung 

Vom 28. Juli 2003 
(GVBl. II S. 459) 

Auf Grund des § 19 Abs. 6 in Verbindung mit § 13 Abs. 3, § 57 
Abs. 4, § 58 Abs. 3, § 59 Abs. 9 des Brandenburgischen Schul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 
2002 (GVBl. I S. 78) verordnet der Minister für Bildung, Ju-
gend und Sport: 

Artikel 1 
Änderung der Grundschulverordnung 

Die Grundschulverordnung vom 2. August 2001 (GVBl. II 
S. 292) wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe „§ 12“ wird die folgende Angabe ein-
gefügt: 

„§ 13 Flexible Eingangsphase“. 

b) Die bisherigen Angaben zu den §§ 13 bis 20 werden 
die Angaben zu den §§ 14 bis 21. 

2. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

a) „Schulpflichtige Kinder gemäß § 37 Abs. 3 des Bran-
denburgischen Schulgesetzes sind Kindern gemäß § 37 
Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes gleichge-
stellt.“ 

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6. 

3. § 4 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „§ 103 Abs. 1 Satz 2“ durch die 
Angabe „§ 103 Abs. 1 Satz 4“ ersetzt. 

4. § 6 Abs. 6 wird wie folgt  gefasst: 

„(6) Schülerinnen und Schüler mit allgemein hoher intel-
lektueller Begabung und auch solche mit speziellen Bega-
bungen sind durch differenzierende Maßnahmen besonders 
zu fördern.“ 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 4 
bis 6. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Begegnung mit fremden Sprachen wird in den 
Jahrgangsstufen 1 und 2 angeboten.“ 

bb) In Satz 3 wird die Zahl „90“ durch die Zahl „60“ 
ersetzt. 

cc) In Satz 6  wird die Angabe „3 und 4“ durch die An-
gabe „1 und 2“ ersetzt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Der Unterricht in der ersten Fremdsprache beginnt in 
der Jahrgangsstufe 3. Erste Fremdsprache ist in der Regel 
Englisch. Auf Antrag können weitere Sprachen durch das 
staatliche Schulamt genehmigt werden, sofern ein Rah-
menlehrplan oder andere geeignete curriculare Materia-
lien vorliegen. Den Antrag auf eine andere erste Fremd-
sprache stellt die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Be-
schluss der Konferenz der Lehrkräfte. Vor einer Genehmi-
gung durch das staatliche Schulamt muss feststehen, dass 
keine zusätzliche Klassenbildung notwendig wird, die Er-
teilung des Unterrichts durch Lehrkräfte gesichert und die 
Fortführung in der Sekundarstufe I gewährleistet ist.“ 
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6. § 9 Abs. 5 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. fachliche Ausgestaltung der Einführung der Begegnung 
mit fremden Sprachen in den Jahrgangsstufen 1 und 2 
und der ersten Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 3,“. 

7. § 10 Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Mathematik“ wird ein Komma und 
werden die Wörter „ab Jahrgangsstufe 4 in der ersten 
Fremdsprache“ eingefügt. 

b) Nach dem Wort „hinaus“ werden die Wörter „in der 
ersten Fremdsprache sowie“ gestrichen. 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 tritt an die Stelle 
des Zeugnisses zum Schulhalbjahr ein individuelles 
Gespräch zwischen der Klassenlehrkraft und den El-
tern, in dem insbesondere die Lernentwicklung der 
Schülerin oder des Schülers darzustellen ist. Das Er-
gebnis des Gesprächs ist zu protokollieren.“ 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 
bis 6. 

9. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 

„§ 13 
Flexible Eingangsphase 

(1) Um eine zielgruppenspezifische und individuelle För-
derung entsprechend den unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen und Lernfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
zu erreichen, können jahrgangsstufenübergreifende Klas-
sen gebildet werden, in denen die Lernziele der Rahmen-
lehrpläne der Jahrgangsstufen 1 und 2 über einen Zeitraum 
von ein bis drei Schuljahren erreicht werden sollen (flexib-
le Eingangsphase). In diesen Klassen können Schülerinnen 
und Schüler entsprechend ihrem individuellen Lernfort-
schritt, insbesondere dem erreichten Leistungsstand und 
der Leistungsbereitschaft, sowie ihrem sozialen, psychi-

schen und körperlichen Entwicklungsstand in die Jahr-
gangsstufe 3 aufrücken, wenn sie die Lernziele der Jahr-
gangsstufen 1 und 2 erreicht haben. 

(2) Schülerinnen und Schüler rücken in der Regel nach 
zwei Schulbesuchsjahren in die Jahrgangsstufe 3 auf. Das 
Aufrücken kann frühestens nach einem Schulbesuchsjahr 
und muss spätestens nach drei Schulbesuchsjahren erfol-
gen. Über das Aufrücken abweichend von Satz 1 und den 
Besuch der flexiblen Eingangsphase im dritten Schulbe-
suchsjahr entscheidet die Klassenkonferenz auf Antrag 
der Eltern. Das dritte Schulbesuchsjahr in der flexiblen 
Eingangsphase wird nicht auf die Höchstverweildauer an-
gerechnet, jedoch auf die Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht. 

(3) Zu Beginn der Jahrgangsstufe 1 werden für jede Schü-
lerin und jeden Schüler durch eine kontinuierliche Be-
obachtung die individuellen Lernvoraussetzungen ermittelt 
und Festlegungen für die individuelle Förderung getroffen 
(diagnostische Lernbeobachtung). Die Ergebnisse der diag-
nostischen Lernbeobachtung sind schriftlich festzuhalten, 
regelmäßig zu aktualisieren und fortzuschreiben (indivi-
dueller Lernplan). Für Schülerinnen und Schüler mit einer 
Beeinträchtigung im Bereich der Sprache, des Verhaltens 
oder des Lernens erfolgt darüber hinaus die Feststellung, 
welche temporäre oder dauerhafte sonderpädagogische Be-
gleitung erforderlich ist und wie die Lerninhalte der Rah-
menlehrpläne erreicht werden können (förderdiagnostische 
Lernbeobachtung). Die Ergebnisse der förderdiagnosti-
schen Lernbeobachtung sind durch eine sonderpädago-
gisch qualifizierte Lehrkraft schriftlich festzuhalten, regel-
mäßig zu aktualisieren und fortzuschreiben (individueller 
Förderplan). Die temporäre oder dauerhafte sonderpädago-
gische Begleitung ist durch den Einsatz von sonderpädago-
gisch qualifizierten Lehrkräften zu gewährleisten. § 5 Abs. 4 
Satz 2 bleibt unberührt. 

(4) Die Einrichtung einer flexiblen Eingangsphase bedarf 
der Genehmigung des staatlichen Schulamtes.“ 

10. Die bisherigen §§ 13 bis 20 werden die §§ 14 bis 21. 

11. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
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„Anlage 1 

Wochenstundentafel 

Fächer/Lernbereiche Stundentafel - Grundschule 

Jahrgangsstufen 1 2 3 4 5 6 

Deutsch 6 6 6 7 5 5 

Sachunterricht 3 3 3 3 

Erste Fremdsprache 3 31 4 4 

Mathematik 4 4 5 5 4 4 

Lernbereich Naturwissenschaften 
(Biologie, Physik, Arbeitslehre) 

4 4 

Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
(Geografie, Geschichte, Politische Bildung) 

3 3 

Lernbereich Ästhetik 
(Musik, Kunst) 

2 2 4 4 4 4 

Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 1 1 

Sport 3 3 3 3 3 3 

Schwerpunktgestaltung 2 2 1 2 
11 

2 2 

Summe 20 20 25 261 30 30 

Sorbisch/Wendisch 1 3 3 3 3 3 

ab Schuljahr 2004/2005 

Jahresstundenrahmen 

Fächer/Lernbereiche Stundentafel - Grundschule 

Jahrgangsstufen 1 2 3 4 5 6 

Deutsch 240 240 240 280 200 200 

Sachunterricht 120 120 120 120 

Erste Fremdsprache 120 1202 160 160 

Mathematik 160 160 200 200 160 160 

Lernbereich Naturwissenschaften 
(Biologie, Physik, Arbeitslehre) 

160 160 

Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
(Geografie, Geschichte, Politische Bildung) 

120 120 

Lernbereich Ästhetik 
(Musik, Kunst) 

80 80 160 160 160 160 

Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 40 40 

Sport 120 120 120 120 120 120 

Schwerpunktgestaltung 80 80 40 80 
402 

80 80 

Summe 800 800 1000 10402 1200 1200 

Sorbisch/Wendisch 40 120 120 120 120 120 

ab Schuljahr 2004/2005 2 



261 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 9 vom 28. Oktober 2003 

Anlage 2 

Anzahl und Dauer der verbindlichen schriftlichen Klassenarbeiten gemäß §  10 Abs. 5 

Fach/Lernbereich Jahrgangsstufe Anzahl im Schuljahr Dauer in Minuten 
Deutsch 3 pro Halbjahr 2 

Rechtschreiben 
oder 15 bis 30 

Texte verfassen 
4 pro Halbjahr 2 

Rechtschreiben 
oder 20 bis 45 

Texte verfassen 
5 pro Halbjahr 2 

Rechtschreiben 
oder 30 bis 45 

Texte verfassen 
6 pro Halbjahr 2 

Rechtschreiben 30 bis 45 
oder 

Texte verfassen 45 bis 60 
Erste Fremdsprache 4 pro Halbjahr 1 15 

5 pro Halbjahr 2 30 
6 pro Halbjahr 3 30 bis 45 

Mathematik 3 pro Halbjahr 2 20 
4 pro Halbjahr 2 30 
5 pro Halbjahr 3 45 
6 pro Halbjahr 3 45 

Lernbereich Naturwissenschaften 5 je Fach pro Halbjahr 1 20 
6 je Fach pro Halbjahr 2 30 bis 45 

Lernbereich Gesellschaftswissen- 5 je Fach pro Halbjahr 1 20 
schaften 6 je Fach pro Halbjahr 2 30 bis 45 

Die Minutenangaben dienen der Lehrkraft als Orientierung, 
den Umfang der Aufgabenstellung so zu bemessen, dass die 
überwiegende Anzahl der Schülerinnen und Schüler die Klas-
senarbeit in der vorgegebenen Zeit bewältigen kann. Dabei 
sind geringfügige Abweichungen auf Grund individueller 
Lernbesonderheiten der einzelnen Schülerin oder des einzelnen 
Schülers möglich.“ 

Artikel 2 
Übergangsregelungen 

(1) Der Unterricht in der ersten Fremdsprache in Jahrgangsstu-
fe 4 gemäß § 8 Abs. 4 erfolgt erstmalig im Schuljahr 2004/ 
2005. Im Schuljahr 2003/2004 wird in der Jahrgangsstufe 4 
Begegnung mit fremden Sprachen angeboten. 

(2) Die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 in der ersten Fremd-
sprache erbrachten Leistungen bleiben für die Versetzungsent-
scheidungen in den Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 un-
berücksichtigt. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2003 in 
Kraft. 

Potsdam, den 28. Juli 2003 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

Steffen Reiche 
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Zweite Verordnung zur Änderung der Artikel 1 
Aufgabenübertragungs-Verordnung MBJS Änderung der Aufgabenübertragungs-Verordnung MBJS 

Vom 10. August 2003 Die Aufgabenübertragungs-Verordnung MBJS vom 18. April 
(GVBl. II S. 475) 2002 (GVBl. II S. 247), geändert durch die Verordnung vom 

27. August 2002 (GVBl. II S. 554), wird wie folgt geändert: 

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Satz 1 des Landesorganisationsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September Die Anlage wird wie folgt gefasst: 
1994 (GVBl. I S. 406) in Verbindung mit § 61 Abs. 1 und § 131 
Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) ver-
ordnet der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

„Anlage 

Verzeichnis 
über die schulaufsichtlichen Zuständigkeiten einzelner staatlicher Schulämter 

im Bereich anderer staatlicher Schulämter 

Staatliches Aufgabe Zuständigkeit 
Schulamt 

1. Brandenburg 
an der Havel 

1.1 Zuständigkeit für die Fächer Mathematik, Sport und 
Sachunterricht in der Primarstufe 

für das Land 
Brandenburg 

1.2 Zuständigkeit für die Fächer Mathematik (Schwerpunkt 
Sekundarstufe I), Englisch, Technik, Bautechnik, Chemietechnik, 
Politische Bildung, Recht, Elektrotechnik, Kommunikation und 
Technik, Maschinentechnik  und den Lernbereich Naturwissen-
schaften einschließlich deren Prüfungsangelegenheiten an 
weiterführenden allgemein bildenden Schulen und an gymnasialen 
Oberstufen an Oberstufenzentren 

für das Land 
Brandenburg 

1.3 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Mathematik der Fachoberschule 
der doppelqualifizierenden Bildungsgänge und der Prüfungen gemäß 
Fachhochschulreifeverordnung 

für das Land 
Brandenburg 

1.4 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Agrarproduktion der Fachober-
schule und der agrarwirtschaftlichen Prüfungsfächer der doppel-
qualifizierenden Bildungsgänge 

für das Land 
Brandenburg 

1.5 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Ernährungswissenschaft der 
Fachoberschule 

für das Land 
Brandenburg 

1.6 Zuständigkeit für alle 

a) Prüfungsfächer der Berufsfachschule für Landwirtschaftlich-
technische Assistenten 

für das Land 
Brandenburg 

b) Prüfungsfächer der Berufsfachschule für Biologisch-technische 
Assistenten 

c) Prüfungsfächer der Berufsfachschule für Lebensmittel-technische 
Assistenten 

d) Prüfungsfächer der Berufsfachschule für Umweltschutz-technische 
Assistenten 

1.7 Zuständigkeit für Medienberufe – Bild und Ton – nach Berufsbil-
dungsgesetz/Handwerksordnung 

für das Land 
Brandenburg 

1.8 Zuständigkeit für den Aufgabenbereich der sonderpädagogischen 
Förderung: Förderschwerpunkte Hören, Sehen, Lernen 

für das Land 
Brandenburg 
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Staatliches Aufgabe Zuständigkeit 
Schulamt 

1.9 Zuständigkeit für die Fächer Biologie, Chemie und Physik und für das Land 
Prüfungen des Zweiten Bildungsweges sowie für Didaktik und Brandenburg 
Methodik der Erwachsenenbildung 

1.10 Zuständigkeit für die Fächer Biologie, Chemie und Physik in den für das Land 
Prüfungen im Telekolleg Brandenburg 

1.11 Zuständigkeit für die Wahrnehmung von Aufgaben gemäß den für das Land 
§§ 10, 11 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Brandenburgischen Brandenburg 
Studienkollegsverordnung 

1.12 Zuständigkeit für beruflich Fahrende für das Land 
Brandenburg 

2. Cottbus 2.1 Zuständigkeit für die Fächer LER und Sorbisch (Wendisch) für das Land 
sowie den Lernbereich Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Brandenburg 
Arbeitslehre) in der Primarstufe 

2.2 Zuständigkeit für die Fächer Deutsch (Schwerpunkt GOST/Abitur), für das Land 
Deutsch als Zweitsprache, Sorbisch (Wendisch), Geografie, Brandenburg 
Geschichte, Französisch, Pädagogik, Psychologie und Lebensge-
staltung-Ethik-Religionskunde einschließlich deren Prüfungsangele-
genheiten an weiterführenden allgemein bildenden Schulen und an 
gymnasialen Oberstufen an Oberstufenzentren 

2.3 Zuständigkeit für die Fremdsprachenprüfungsfächer der Fachober- für das Land 
schule der doppelqualifizierenden Bildungsgänge und der Prüfungen Brandenburg 
gemäß Fachhochschulreifeverordnung 

2.4 Zuständigkeit für alle Prüfungsfächer der Berufsfachschule für für das Land 
gestaltungstechnische Assistenten Brandenburg 

2.5 Zuständigkeit für die Aufgabenerstellung für das KMK-Fremd- für das Land 
sprachenzertifikat in der beruflichen Bildung Brandenburg 

2.6 Zuständigkeit für Medienberufe – Digital- und Printmedien – für das Land 
nach Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung Brandenburg 

2.7 Zuständigkeit für den Aufgabenbereich der Sonderpädagogischen für das Land 
Förderung: Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Brandenburg 

2.8 Zuständigkeit für die Fächer Deutsch, Französisch, Russisch und für das Land 
Psychologie und Prüfungen des Zweiten Bildungsweges sowie für Brandenburg 
Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung 

2.9 Zuständigkeit für die Fächer Deutsch und Psychologie in den für das Land 
Prüfungen im Telekolleg Brandenburg 

2.10 Zuständigkeit für die Anerkennung aller schulischen Abschlüsse für das Land 
und Berechtigungen, die außerhalb des Landes Brandenburg Brandenburg 
erworben wurden 

2.11 Zuständigkeit für Arbeitsschutz, Sicherheitserziehung, für das Land 
Unfallverhütung Brandenburg 
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Staatliches Aufgabe Zuständigkeit 
Schulamt 

2.12 Zuständigkeit für die Angelegenheiten des internationalen für das Land 
Lehrer- und Schüleraustausches im Rahmen von EU-Bundes- Brandenburg 
und Landesprogrammen einschließlich der Bearbeitung von 
Zuwendungen aus Landesmitteln und Pflege der diesbezüglichen 
Datenbank 

2.13 Zuständigkeit für die Umsetzung des EU-Bildungsprogramms für das Land 
SOKRATES Brandenburg 

2.14 Zuständigkeit für die Vermittlung und Betreuung von Schul- für das Land 
partnerschaften und internationaler Projektarbeit Brandenburg 

2.15 Zuständigkeit für die Angelegenheiten des Fremdsprachen- für das Land 
assistentenaustausches im und aus dem Land Brandenburg Brandenburg 
einschließlich der finanztechnischen Betreuung 

2.16 Zuständigkeit für die Koordination und Abwicklung des für das Land 
Lehrertauschverfahrens zwischen den Bundesländern Brandenburg 

3. Eberswalde 3.1 Zuständigkeit für das Fach Deutsch in der Primarstufe für das Land 
Brandenburg 

3.2 Zuständigkeit für die Fächer Mathematik (Schwerpunkt für das Land 
GOST/Abitur), Polnisch, Informatik und Wirtschaftsinformatik Brandenburg 
einschließlich deren Prüfungsangelegenheiten an weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen und an gymnasialen Oberstufen an 
Oberstufenzentren 

3.3 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Deutsch der Fachoberschule für das Land 
der doppelqualifizierenden Bildungsgänge und der Prüfungen Brandenburg 
gemäß Fachhochschulreifeverordnung 

3.4 Zuständigkeit für den  Aufgabenbereich Autismus für das Land 
Brandenburg 

3.5 Zuständigkeit für die Fächer Mathematik und Informatik und für das Land 
Prüfungen des Zweiten Bildungsweges sowie für Didaktik und Brandenburg 
Methodik der Erwachsenenbildung 

3.6 Zuständigkeit für die Fächer Mathematik und Technologie/ für das Land 
Informatik in den Prüfungen im Telekolleg Brandenburg 

3.7 Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für für das Land 
deutsch-polnische Schulprojekte Brandenburg 

3.8 Zuständigkeit für die Anzeige gemäß § 80 Abs. 2 des für das Land 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation Brandenburg 
und Teilhabe behinderter Menschen – für den Geschäfts-
bereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

4. Frankfurt (Oder) 4.1 Zuständigkeit für die 1. Fremdsprache sowie den Lernbereich für das Land 
Gesellschaftswissenschaften (Geografie, Geschichte, Politische Brandenburg 
Bildung) in der Primarstufe 
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Staatliches Aufgabe Zuständigkeit 
Schulamt 

4.2 Zuständigkeit für die Fächer Astronomie, Wirtschaft-Arbeit- für das Land 
Technik, Kunst, Darstellen und Gestalten, Darstellendes Spiel, Brandenburg 
Religionsunterricht, Philosophie und Sport einschließlich 
deren Prüfungsangelegenheiten an weiterführenden allgemein 
bildenden Schulen und an gymnasialen Oberstufen an 
Oberstufenzentren 

4.3 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Wirtschaftswissenschaft der für das Land 
Fachoberschule Verwaltung und die wirtschaftswissenschaftlichen Brandenburg 
Prüfungsfächer der doppelqualifizierenden Bildungsgänge 

4.4 Zuständigkeit für das Prüfungsfach Sozialpädagogik/Sozialarbeit für das Land 
der Fachoberschule Brandenburg 

4.5 Zuständigkeit für alle Prüfungsfächer in der Berufsfachschule für das Land 
für Kaufmännische Assistenten der Fachrichtungen Brandenburg 

a) Bürowirtschaft 
b) Fremdsprachen 
c) Informationsverarbeitung 

4.6 Zuständigkeit für alle Prüfungsfächer in der Berufsfachschule für für das Land 
Brandenburg 

a) Assistenten für Tourismus 
b) Assistenten für Gesundheitstourismus 
c) Sportassistenten 
d) Denkmaltechnische Assistenten 

4.7 Zuständigkeit für den Aufgabenbereich der sonderpädagogischen für das Land 
Förderung: Förderschwerpunkte Sprache sowie emotionale und Brandenburg 
soziale Entwicklung 

4.8 Zuständigkeit für das Fach Englisch und Prüfungen des Zweiten für das Land 
Bildungsweges Brandenburg 

4.9 Zuständigkeit für das Fach Englisch in den Prüfungen im Telekolleg für das Land 
Brandenburg 

4.10 Zuständigkeit für die für das Land 
Brandenburg 

a) Koordination der Zusammenarbeit mit den freien Schulträgern 
sowie mit den Ersatzschulen 

b) Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung sowie zur 
Anerkennung von Ersatzschulen und Vorbereitung der 
entsprechenden Bescheide 

c) Bearbeitung von Anzeigen zur Eröffnung von Ergänzungs-
schulen sowie von Anträgen zur Anerkennung von Ergän-
zungsschulen und Bestätigung der Anzeigen sowie Vor-
bereitung der Bescheide zu Anerkennungsanträgen 

d) Führung der Dokumentation zu den Genehmigungs- und 
Anerkennungsvorgängen sowie zu den Anzeigen 

e) Vorbereitung, Durchführung und Verwendungsnachweis-
prüfung der Finanzhilfe an die Schulträger der Ersatzschulen 

f) Bearbeitung von Anträgen auf Umsatzsteuerbefreiung für 
Träger anerkannter Ergänzungsschulen 
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Staatliches Aufgabe Zuständigkeit 
Schulamt 

4.11 Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung von für das Land 
Landes- und Bundeswettbewerben, mit Ausnahme Landes- Brandenburg 
und Bundesfinals „Jugend trainiert für Olympia“ 

5. Perleberg 5.1 Zuständigkeit für den Lernbereich Ästhetik (Musik, Kunst) für das Land 
in der Primarstufe Brandenburg 

5.2 Zuständigkeit für die Fächer Deutsch (Schwerpunkt Sekundar- für das Land 
stufe I), Biologie und Physik einschließlich deren Prüfungsange- Brandenburg 
legenheiten an weiterführenden allgemein bildenden Schulen 
und an gymnasialen Oberstufen an Oberstufenzentren 

5.3 Zuständigkeit für alle Prüfungsfächer in den Bildungsgängen der für das Land 
Fachschule Brandenburg 

5.4 Zuständigkeit für alle Prüfungsfächer in der Berufsfachschule für für das Land 
Brandenburg 

a) Sozialpflegerische Berufe 
b) Assistenten für Automatisierungs- und Computertechnik 

5.5 Zuständigkeit für IT-Berufe, Elektrotechnik nach Berufsbildungs- für das Land 
gesetz/Handwerksordnung Brandenburg 

5.6 Zuständigkeit für den Aufgabenbereich der sonderpädagogischen für das Land 
Förderung: Förderschwerpunkt körperliche und motorische Brandenburg 
Entwicklung 

5.7 Zuständigkeit für die Fächer Kunst, Musik und Erdkunde und für das Land 
Prüfungen des Zweiten Bildungsweges Brandenburg 

5.8 Zuständigkeit für Nichtschülerprüfungen zum Erwerb von für das Land 
Abschlüssen der Fachschule Brandenburg 

6. Wünsdorf 6.1 Zuständigkeit für die Fächer Chemie, Italienisch, Latein, Spanisch für das Land 
und Musik einschließlich deren Prüfungsangelegenheiten an weiter- Brandenburg 
führenden allgemein bildenden Schulen und an gymnasialen Ober-
stufen an Oberstufenzentren 

6.2 Zuständigkeit für das Fach Technik der Fachoberschule und das für das Land 
Prüfungsfach Technologie der doppelqualifizierenden Bildungsgänge Brandenburg 

6.3 Zuständigkeit für Berufe der Metalltechnik einschließlich Kfz-Berufe für das Land 
nach Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung Brandenburg 

6.4 Zuständigkeit für die Fächer Geschichte und Politische Bildung und für das Land 
Prüfungen des Zweiten Bildungsweges Brandenburg 

6.5 Zuständigkeit für die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Wirt- für das Land 
schaftslehre in den Prüfungen im Telekolleg Brandenburg 

6.6 Zuständigkeit für die pädagogische Beratung bei der Entwicklung, für das Land 
Durchführung und Beurteilung von Waldpädagogik-Konzepten Brandenburg 

6.7 Zuständigkeit für Nichtschülerprüfungen zum Erwerb von für das Land 
Abschlüssen der Berufsfachschule Brandenburg“. 
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